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Beeinträchtigen oder erschweren andere 
Wohnungseigentümer oder Dritte den Zu-
gang zum Sondereigentum durch Hinder-
nisse im Bereich des gemeinschaftlichen 
Eigentums, können Unterlassungs- oder 
Beseitigungsansprüche gemäß § 9a Abs. 
2 WEG allein durch die Gemeinschaft der 
Wohnungseigentümer geltend gemacht 
werden; das gilt auch dann, wenn die Hin-
dernisse brandschutzrechtlich unzulässig 
sind (hier: Halten in einer Feuerwehrzu-
fahrt).

BGH, Urteil vom 28. Januar 2022 - V ZR 
106/21 

Der Fall:
Die in Hessen gelegene Anlage besteht aus 
mehreren Gebäuden. Die Wohnung der 
Klägerin befindet sich im Dachgeschoss 
des Hinterhofgebäudes. Die Beklagte be-
treibt als Mieterin einer Teileigentumsein-
heit im Vorderhaus einen Supermarkt.

In den Hinterhof gelangen Fußgänger ent-
weder über eine Durchfahrt, die als Feu-
erwehrzufahrt dient („Rampe“), oder über 
einen danebenliegenden Fußweg mit meh-
reren Treppenstufen. Derzeit nutzt die 
Beklagte die Feuerwehrzufahrt zweimal 
wöchentlich für die Dauer von jeweils 
eineinhalb Stunden zur Anlieferung von 
Waren. 

Da die Lieferfahrzeuge die stufenlose Ram-
pe auf der gesamten Breite blockieren, 
kann die gehbehinderte Klägerin in dieser 
Zeit nur über den Fußweg mit den Trep-
penstufen zu ihrer Wohnung gelangen. 

Die Bauaufsichtsbehörde lehnt ein Ein-
schreiten ab. Mit der Klage will die Klä-
gerin erreichen, dass die Beklagte die 
Benutzung der Zufahrt unterlässt.

Das Problem:
Im Grundsatz stellte sich zunächst die Fra-
ge, ob die Klägerin – in Hinblick darauf, 
dass zwischenzeitlich die umfangreiche 
Novellierung des WEG in Kraft getretennt 
ist – prozessführungsbefugt war. 

Zwei Aspekte waren für den hier zu be-
sprechenden Fall interessant:
1. Die Klägerin machte – aus Ihrer Sicht 
– eine Beeinträchtigung des Sondereigen-
tums geltend, da sie die barrierefrei Er-
reichbarkeit des Hinterhauses erreichen 
wolle.
2. Die Klägerin hat die Klage vor der WEG-
Reform 2020 (in Kraft seit 1.12.2020) 
eingereicht.

Die Entscheidung des Gerichts:
Der BGH bejahte im vorliegenden Fall die 
Prozessführungsbefugnis der Klägerin, 
denn er hat für die bereits vor dem 1. De-
zember 2020 bei Gericht anhängigen Ver-
fahren entschieden, dass die Prozessfüh-
rungsbefugnis eines Wohnungseigentümers, 
der sich aus dem gemeinschaftlichen Ei-
gentum ergebende Rechte geltend macht, 
über diesen Zeitpunkt hinaus in Anwendung 
des Rechtsgedankens des § 48 Abs. 5 WEG 
fortbesteht, bis dem Gericht eine schrift-
liche Äußerung des nach § 9b WEG ver-
tretungsberechtigten Organs über einen 
entgegenstehenden Willen der Wohnungs-
eigentümergemeinschaft zur Kenntnis 
gebracht wird (BGH, Urteil vom 7. Mai 
2021 - V ZR 299/19, NZM 2021, 561 Rn. 
12 ff.).

Eine konkrete schriftliche Äußerung der 
WEG, dass die Klägerin den Prozess nicht 
führen darf, gab es im vorliegenden Fall 
nicht.

Nach den Vorschriften des neuen WEG 

Prozessführungsbefugnis bei Unterlassungs- und 
Beseitigungsansprüchen?
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(seit 1.12.2020) wäre die Klägerin aller-
dings nicht prozessführungsbefugt gewesen, 
da Unterlassungs- und Beseitigungsan-
sprüche in Bezug auf das Gemeinschafts-
eigentum nur noch von der Wohnungsei-
gentümergemeinschaft geltend gemacht 
werden können.

Praxis-Tipp:
Nach der zum 1. Dezember 2020 in Kraft 
getretenen Neufassung des Wohnungsei-
gentumsgesetzes kann ein Wohnungsei-
gentümer Unterlassungs- oder Beseiti-
gungsansprüche gemäß § 1004 BGB und 
§ 14 Abs. 2 Nr. 1 WEG, die auf die Abwehr 
von Störungen im räumlichen Bereich 
seines Sondereigentums gerichtet sind, 
weiterhin selbst geltend machen (z. B. 
Ruhestörung, Gerüche etc.). 
Im Umkehrschluss bedeutet dies aber 
auch, dass die WEG – vertreten durch 
den Verwalter – nicht für Störungen in-
nerhalb der Wohnung zuständig sind bzw. 
rechtlich keine Möglichkeiten haben, den 
Wohnungseigentümer zu unterstützen.




